
 

Stadtverordnetenversammlung 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 
 

(&) 
documenta-Stadt 

 
An die  
Mitglieder 
des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Turski 
Tel. 05 61/7 87.12 26 
Fax 05 61/7 87.21 82 
E-Mail: andrea.turski@stadt-kassel.de 
 
Kassel, 10.08.2010 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 42. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport lade ich ein für 
 

Dienstag, 17.08.2010, 17.00 Uhr, 
Kommissionszimmer I, Rathaus, Kassel. 

 
Tagesordnung: 
 

Anzahl Selbständiger nach Förderung 
Anfrage der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Donald Strube 

1. 

- 101.16.1776 -    
Umsetzung des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes 
Pflegestützpunkt in der Stadt Kassel 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Fürsch 

2. 

- 101.16.1778 -    
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
Antrag der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Anja Lipschik 

3. 

- 101.16.1781 -   
(gleichzeitig im Ausschuss für Sicherheit, Recht, Integration und Gleichstellung) 
Vor- und Nachteile Optionskommune für die Stadt Kassel 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Karl Schöberl 

4. 

- 101.16.1782 -    
Pflegekinder in Familien 
Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Donald Strube 

5. 

- 101.16.1786 -    
Leistungen der Unterkunft und Heizung - "Angemessenheit" 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Anja Lipschik 

6. 

- 101.16.1809 -    
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hannelore Diederich 
Vorsitzende 



 

Stadtverordnetenversammlung 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport (&) 

documenta-Stadt 
 
Kassel, 20.08.2010 

 
 
 

Niederschrift 
 

über die 42. öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport 

am Dienstag, 17.08.2010, 17.00 Uhr, 
im Kommissionszimmer I, Rathaus, Kassel 

 
 
Anwesende:  Siehe Anwesenheitsliste 
 (Bestandteil der Niederschrift) 
 
 
 
Tagesordnung: 
 
 

1. Anzahl Selbständiger nach Förderung 101.16.1776 
 
 

2. Umsetzung des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes 
Pflegestützpunkt in der Stadt Kassel 

101.16.1778 
 
 

3. UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 101.16.1781 
 
 

4. Vor- und Nachteile Optionskommune für die Stadt Kassel 101.16.1782 
 
 

5. Pflegekinder in Familien 101.16.1786 
 
 

6. Leistungen der Unterkunft und Heizung - "Angemessenheit" 101.16.1809 
 

 
 
Vorsitzende Diederich eröffnet die mit der Einladung vom 10.08.2010 ordnungsgemäß einberufene 
42. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport, begrüßt die 
Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
Zur Tagesordnung 
Vorsitzende Diederich teilt mit, dass Tagesordnungspunkt 5 
 
 Pflegekinder in Familien 
 Antrag der CDU-Fraktion 
 101.16.1786 
 
heute von der Tagesordnung abgesetzt wird, da er zuständigkeitshalber im 
Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung beraten werden muss. 
 
Es erfolgt der Hinweis, dass für die Gäste ein Ordner mit Sitzungsunterlagen ausliegt. 
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1. Anzahl Selbständiger nach Förderung 
Anfrage der CDU-Fraktion 
- 101.16.1776 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Wie viel geförderte Personen durch die Bundesagentur oder AFK sind nach Ende der 
Förderung noch selbständig? 

 
Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die Anfrage der CDU-Fraktion. Die schriftliche Antwort ist 
der Niederschrift beigefügt. 
 
 
Die Anfrage ist von Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet. 
Ausschussvorsitzende Diederich erklärt die Anfrage für erledigt. 
 
 
 
 
 

2. Umsetzung des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes 
Pflegestützpunkt in der Stadt Kassel 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.16.1778 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert im Januar 2011 in einer Ausschusssitzung des 
Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport über den Stand der Errichtung eines 
Pflegestützpunktes in der Stadt Kassel zu berichten. 
 
Insbesondere sollen bei dem Bericht folgende Punkte berücksichtigt werden: 
 
• Akzeptanz des Beratungsangebots bei den Bürgerinnen und Bürgern 

 
• Kooperation mit dem Landkreis Kassel 

 
• Kooperation mit anderen Beratungsangeboten anderer Träger, z.B. von Pflegediensten 

und Pflegeheimen 
 

• Einbindung in Stadtteilstrukturen und Kooperation mit bestehenden 
Beratungsangeboten  

 
• Inhaltliche Schwerpunkte in der Nachfrage 

 
• Perspektive für den Fortbestand des Pflegestützpunktes 

 
Stadtverordnete Lipschik, B90/Grüne, begründet kurz den gemeinsamen Antrag der Fraktionen 
von SPD und B90/Grüne. 
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Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen von SPD und B90/Grüne betr. 
Umsetzung des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes 
Pflegestützpunkt in der Stadt Kassel, 101.16.1778, wird zugestimmt. 

 
 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Schnell 
 
 
 
 
 

3. UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
Antrag der Fraktion B90/Grüne 
- 101.16.1781 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Magistrat wird beauftragt, in enger Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat 
einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen zu erarbeiten. 
In den Aktionsplan fließen die bisherigen Aktivitäten, wie beispielsweise die Umsetzung 
der Barcelona-Erklärung, die Umsetzung von Barrierefreiheit oder der Ausbau von 
Integrationsfirmen ein und werden weiter entwickelt. 
Entsprechend dem Ziel der Inklusion wird der Aktionsplan orientiert an grundlegenden 
Lebensbereichen politikfeldübergreifend gestaltet. Besondere Bedeutung haben hierbei 
die gemeinsame Erziehung und Bildung behinderter und nicht behinderter Kinder und 
Jugendlicher, der Zugang und die Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt, die 
Verwirklichung umfassender Barrierefreiheit sowie der weitere Ausbau 
gemeindeintegrierter Wohn- und Assistenzformen.  

 
2. Der Magistrat wird beauftragt im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport über 

die erreichten Fortschritte zu berichten. Insbesondere im Hinblick auf 
• Barrierefreiheit im Rathaus / bzw. öffentlicher städtischer Einrichtungen 
• Barrierefreiheit ÖPNV 
• Förderung integrierter Ansätze zur aktiven Eingliederung 
• Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt  
• Erfüllung der Pflichtquote zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im 

Rathaus selbst und der städtischen Betriebe  
 
 
Der Antrag wird von Stadtverordneter Lipschik, B90/Grüne, begründet. 
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Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Dem Antrag der Fraktion B90/Grüne betr. UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, 101.16.1781, wird zugestimmt. 

 
 Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Strube 
 
 
 
 

4. Vor- und Nachteile Optionskommune für die Stadt Kassel 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
- 101.16.1782 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche Vor- und Nachteile bietet das Optionsmodell gegenüber dem Modell ARGE? 
 

2. Wie sind diese Faktoren bezogen auf die Situation der Stadt Kassel zu bewerten? 
 

3. Was würde sich für LeistungsempfängerInnen ändern?  
 

4. Mit welchem Aufwand wäre für die Stadt Kassel, bei einer Veränderung hin zur 
Optionskommune, zu rechnen? 

 
Stadtverordneter Schöberl, B90/Grüne, erläutert die Anfrage seiner Fraktion. 
Stadtkämmerer Dr. Barthel erläutert, dass momentan ein Vergleichsgutachten läuft, welches 
noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb ist eine Stellungnahme noch nicht möglich. 
Die Stadtverordnetenversammlung wird rechtzeitig über die beiden Möglichkeiten informiert 
werden. 
Vor dem 31.12.2010 wird ein entsprechendes Verfahren eingeleitet werden. 
 
Die Anfrage ist von Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet. 
Ausschussvorsitzende Diederich erklärt die Anfrage für erledigt. 
 
 
 
 
 

5. Pflegekinder in Familien 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.16.1786 - 

 
 
Abgesetzt. 
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6. Leistungen der Unterkunft und Heizung - "Angemessenheit" 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
- 101.16.1809 - 

 
Anfrage 
 
Im Anhang der Magistratsvorlage vom 23. März 2010 Nr. 101.16.1656 „Neuregelung zur 
Bemessung der Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Rechtskreise SGB II und XII führt 
der Magistrat aus, wie die Neuregelung umgesetzt werden soll. 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie vereinbart der Magistrat die Vorgabe des Landessozialgerichts nach der Forderung 
von „Angebotsmieten“ bei Erstellung des Grundsicherungsrelevanten Mietspiegels mit 
seinem Vorgehen „Bestandsmieten und Anmietungszeitpunkt“ abzufragen? 

2. Wie viele eHb (erwerbsfähige Hilfebedürftige) liegen mit ihren Kosten für Unterkunft und 
Heizung über dem Betrag, den sie aktuell erstattet bekommen (SGB II und XII) - 
wohlwissend, dass es Sachverhalte/Ausnahmen gibt, die die Werte des Ergebnisses „die 
Miete ist höher, als die Mietobergrenze“ verändern (bitte nach Haushaltsgrößen 
beantworten)? 

3. Bei wie vielen eHb wären die Kosten der Unterkunft und Heizung (Grundmiete, 
Betriebskosten, Heizkosten) tatsächlich gedeckt, wenn der obere Spannenwert als 
Angemessenheitsgrenze zu Grunde gelegt werden würde (bitte nach Haushaltsgrößen 
beantworten)? 

4. Wie weist die Stadt Kassel als Grundsicherungsträger dem eHb im Einzelfall nach, dass 
eine „abstrakte Angemessenheit“ vorliegt, d.h. wie wird konkret dem eHb der zu hohe 
Kosten für Unterkunft und Heizung hat nachgewiesen, dass er eine angemessene 
Wohneinheit (WE), die den Mietobergrenzen entspricht anmieten kann? 

5. Warum wurde die Erfassung von Mietbescheinigungen im zweiten Halbjahr 2009 reduziert 
(vgl. 2.4.1 Neuregelung) und welche Auswirkungen hat das auf die jetzigen 
Mietobergrenzen (Anpassung der Grenzwerte zum 1.7.2010)? 

6. Wann hat der (vgl. 3.2 Neuregelung) angekündigte Kasseler Betriebskostenspiegel die 
genügende Datenbasis erreicht und welche Abweichung entsteht damit vom aktuellen Wert 
des Deutschen Mieterbundes von 1,85 Euro pro Quadratmeter? 

7. Wann plant der Magistrat die Berechnung der Heizkosten nach einem eigenen 
grundsicherungsrelevanten Heizspiegel und warum wird nicht, wie z.Z., der bundesweite 
Heizkostenspiegel weiter als Angemessenheitsgrundlage verwendet? 

 
Stadtverordnete Lipschik, Fraktion B90/Grüne, erläutert die Anfrage ihrer Fraktion. Stadtkämmerer 
Dr. Barthel sagt die Beantwortung schriftlich zu. Diese soll mit der Einladung zur nächsten Sitzung 
versandt werden. Offene Fragen der Ausschussmitglieder können dann in der nächsten Sitzung 
beantwortet werden. 
 
Erneute Behandlung in der nächsten Sitzung. 
 
 
Ende der Sitzung: 17.38 Uhr 
 
 
 
 
 
 
Hannelore Diederich Andrea Turski 
Vorsitzende Schriftführerin 
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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 
(&)
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.16.1776  Kassel, 09.06.2010 
 
 
 
Anzahl Selbständiger nach Förderung 
 
 
 

Anfrage 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

Wie viel geförderte Personen durch die Bundesagentur oder AFK sind nach Ende der 
Förderung noch selbständig? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Donald Strube 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 

Stadtverordnetenversammlung 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und 
B90/Grüne 
 

(&)
documenta-Stadt 
 

Rathaus 
34112 Kassel 
 

Vorlage Nr. 101.16.1778  Kassel, 15.06.2010 
 
 
Umsetzung des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes 
Pflegestützpunkt in der Stadt Kassel 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert im Januar 2011 in einer Ausschusssitzung des 
Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport über den Stand der Errichtung eines 
Pflegestützpunktes in der Stadt Kassel zu berichten. 
 
Insbesondere sollen bei dem Bericht folgende Punkte berücksichtigt werden: 
 
• Akzeptanz des Beratungsangebots bei den Bürgerinnen und Bürgern 

 
• Kooperation mit dem Landkreis Kassel 

 
• Kooperation mit anderen Beratungsangeboten anderer Träger, z.B. von Pflegediensten 

und Pflegeheimen 
 

• Einbindung in Stadtteilstrukturen und Kooperation mit bestehenden 
Beratungsangeboten  

 
• Inhaltliche Schwerpunkte in der Nachfrage 

 
• Perspektive für den Fortbestand des Pflegestützpunktes 

 
 
Begründung: 
 
Entsprechend dem SGB XI § 92c Pflegestützpunkte ist das Land Hessen als oberste 
Landesbehörde beauftragt Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Versorgung und Betreuung der 
Versicherten einzurichten. 
In Hessen sollen insgesamt 26 Pflegestützpunkte entstehen (www.werkstatt-pflegestützpunkte.de). 
In gemeinsamer Trägerschaft von Pflegekassen und Kommunen sollen diese an einer 
kommunalen Stelle angesiedelt werden. 
Die Konzeption hierfür befindet sich derzeit noch im Abstimmungsprozess. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Fürsch 
 
 
 
Anke Bergmann Anja Lipschik 
Stellv. Fraktionsvorsitzende SPD Stellv. Fraktionsvorsitzende B90/Grüne 
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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&)
documenta-Stadt 
 

Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1294 
Telefax 0561 787 2104 
E-Mail  info@gruene-kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.16.1781  Kassel, 14.06.2010 
 
 
 
 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
 
 

Antrag 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

und in den Ausschuss für Sicherheit, Recht, Integration und 
Gleichstellung 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der Magistrat wird beauftragt, in enger Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat 
einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen zu erarbeiten. 
In den Aktionsplan fließen die bisherigen Aktivitäten, wie beispielsweise die Umsetzung 
der Barcelona-Erklärung, die Umsetzung von Barrierefreiheit oder der Ausbau von 
Integrationsfirmen ein und werden weiter entwickelt. 
Entsprechend dem Ziel der Inklusion wird der Aktionsplan orientiert an grundlegenden 
Lebensbereichen politikfeldübergreifend gestaltet. Besondere Bedeutung haben hierbei 
die gemeinsame Erziehung und Bildung behinderter und nicht behinderter Kinder und 
Jugendlicher, der Zugang und die Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt, die 
Verwirklichung umfassender Barrierefreiheit sowie der weitere Ausbau 
gemeindeintegrierter Wohn- und Assistenzformen.  

 
2. Der Magistrat wird beauftragt im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport über 

die erreichten Fortschritte zu berichten. Insbesondere im Hinblick auf 
• Barrierefreiheit im Rathaus / bzw. öffentlicher städtischer Einrichtungen 
• Barrierefreiheit ÖPNV 
• Förderung integrierter Ansätze zur aktiven Eingliederung 
• Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt  
• Erfüllung der Pflichtquote zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im 

Rathaus selbst und der städtischen Betriebe  
 
Begründung: 
 
Seit 26. März 2009 ist die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung in 
Deutschland gültig. Sie ergänzt und präzisiert die bereits bestehenden 
Menschenrechtskonventionen unter dem besonderen Blickwinkel von Menschen mit 
Behinderungen. Dabei wird Behinderung nicht mehr als individuelles Schicksal, sondern in der 
Wechselwirkung zwischen körperlichen, seelischen, geistigen und Sinnesbeeinträchtigungen und 
den Barrieren in der Gesellschaft verstanden. Behinderung wird als normaler Bestandteil 
menschlichen Lebens und als Quelle kultureller Bereicherung in der Gesellschaft gesehen. Im 
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Hinblick auf die mit der UN-Behindertenrechtskonvention verbundenen Ziele und Inhalte gilt, dass 
sie auf allen politischen und regionalen Ebenen der Unterzeichnerstaaten erreicht werden sollen. 
 
Auf Ebene des Bundes wird in diesem Jahr ein Aktionsplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention erarbeitet. Der Landtag hat im Dezember 2009 die Landesregierung 
aufgefordert, einen Aktionsplan aufzustellen. Die Stadt Kassel könnte als eine der ersten 
Kommunen mit einem Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention ihre Vorreiterrolle in der 
Politik von und für Menschen mit Behinderungen behaupten.  
 
In Kassel ist bereits eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, die zu dem Ziel der UN-Konvention, 
der Inklusion von Menschen mit Behinderungen, führen. Dazu gehört die Umsetzung von 
Barrierefreiheit bei Gebäuden, bei Bus und Bahn und von Informationensystemen, die Teilhabe am 
allgemeinen Arbeitsmarkt durch die Beschäftigung von behinderten Menschen und den Ausbau 
von Integrationsfirmen, die Nutzung persönlicher Budgets sowie die Beteiligung von Menschen mit 
Behinderungen als Expertinnen und Experten in eigenen Angelegenheiten. Herausforderungen für 
die Zukunft sind besonders der Aufbau eines inklusiven Schulsystems, der Ausbau von 
Alternativen zur Werkstatt für Menschen mit Behinderung und die Schaffung barrierefreien 
Wohnraums.  
 
Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention erfordert als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe die Einbeziehung weiterer gesellschaftlicher Gruppen aus Wirtschaft, Sport, Kultur, 
Gesundheit oder Kirchen. Dies soll bei der Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplans für Kassel 
berücksichtigt werden. 
 
Den Prozess zur Inklusion behinderter Menschen in alle Lebensbereiche der Stadt zu strukturieren 
und voran zu bringen soll der Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention von Menschen mit 
Behinderungen gestalten und steuern. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Anja Lipschik 
 
 
 
gez. Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 
(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1294 
Telefax 0561 787 2104 
E-Mail  info@gruene-kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.16.1782  Kassel, 14.06.2010 
 
 
 
Vor- und Nachteile Optionskommune für die Stadt Kassel 
 
 
 

Anfrage 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welche Vor- und Nachteile bietet das Optionsmodell gegenüber dem Modell ARGE? 
 

2. Wie sind diese Faktoren bezogen auf die Situation der Stadt Kassel zu bewerten? 
 

3. Was würde sich für LeistungsempfängerInnen ändern?  
 

4. Mit welchem Aufwand wäre für die Stadt Kassel, bei einer Veränderung hin zur 
Optionskommune, zu rechnen? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordneter Karl Schöberl 
 
 
 
gez. Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 

(&)
documenta-Stadt 
 

Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.16.1786  Kassel, 23.06.2010 
 
 
 
 
 
Pflegekinder in Familien 
 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, das Programm zur Akquise von Pflegefamilien 
auszuweiten und begleitend dazu eine Unterstützungsstruktur für Pflegeeltern aufzubauen. 
Diese Struktur soll unter anderem Fortbildungsangebote zur Vorbereitung der Eltern auf die 
entsprechenden Aufgaben beinhalten sowie die vorhandenen Angebote aller 
Organisationen bündeln, die Unterstützung an dieser Stelle bieten können. Darüber hinaus 
soll die Möglichkeit, einen Ansprechpartner beim Jugendamt zu kontaktieren dahingehend 
erleichtert bzw. verbessert werden, dass die Zuständigkeit der Mitarbeiter des 
Jugendamtes für diesen Bereich nicht mehr stadtteilbezogen, sondern pflegekindbezogen 
ausgerichtet wird. 

 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Donald Strube 
 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 



 

Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 

 
(&) 
documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1294 
Telefax 0561 787 2104 
E-Mail  info@gruene-kassel.de 
 

Vorlage Nr. 101.16.1809  Kassel, 09.08.2010 
 
 
Leistungen der Unterkunft und Heizung - "Angemessenheit" 
 
 

Anfrage 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 

 
 
Im Anhang der Magistratsvorlage vom 23. März 2010 Nr. 101.16.1656 „Neuregelung zur 
Bemessung der Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Rechtskreise SGB II und XII führt 
der Magistrat aus, wie die Neuregelung umgesetzt werden soll. 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Wie vereinbart der Magistrat die Vorgabe des Landessozialgerichts nach der Forderung 
von „Angebotsmieten“ bei Erstellung des Grundsicherungsrelevanten Mietspiegels mit 
seinem Vorgehen „Bestandsmieten und Anmietungszeitpunkt“ abzufragen? 

2. Wie viele eHb (erwerbsfähige Hilfebedürftige) liegen mit ihren Kosten für Unterkunft und 
Heizung über dem Betrag, den sie aktuell erstattet bekommen (SGB II und XII) - 
wohlwissend, dass es Sachverhalte/Ausnahmen gibt, die die Werte des Ergebnisses „die 
Miete ist höher, als die Mietobergrenze“ verändern (bitte nach Haushaltsgrößen 
beantworten)? 

3. Bei wie vielen eHb wären die Kosten der Unterkunft und Heizung (Grundmiete, 
Betriebskosten, Heizkosten) tatsächlich gedeckt, wenn der obere Spannenwert als 
Angemessenheitsgrenze zu Grunde gelegt werden würde (bitte nach Haushaltsgrößen 
beantworten)? 

4. Wie weist die Stadt Kassel als Grundsicherungsträger dem eHb im Einzelfall nach, dass 
eine „abstrakte Angemessenheit“ vorliegt, d.h. wie wird konkret dem eHb der zu hohe 
Kosten für Unterkunft und Heizung hat nachgewiesen, dass er eine angemessene 
Wohneinheit (WE), die den Mietobergrenzen entspricht anmieten kann? 

5. Warum wurde die Erfassung von Mietbescheinigungen im zweiten Halbjahr 2009 reduziert 
(vgl. 2.4.1 Neuregelung) und welche Auswirkungen hat das auf die jetzigen 
Mietobergrenzen (Anpassung der Grenzwerte zum 1.7.2010)? 

6. Wann hat der (vgl. 3.2 Neuregelung) angekündigte Kasseler Betriebskostenspiegel die 
genügende Datenbasis erreicht und welche Abweichung entsteht damit vom aktuellen Wert 
des Deutschen Mieterbundes von 1,85 Euro pro Quadratmeter? 

7. Wann plant der Magistrat die Berechnung der Heizkosten nach einem eigenen 
grundsicherungsrelevanten Heizspiegel und warum wird nicht, wie z.Z., der bundesweite 
Heizkostenspiegel weiter als Angemessenheitsgrundlage verwendet? 

 
 
Fragesteller/-in: Stadtverordnete Anja Lipschik 
gez. Gernot Rönz 
Fraktionsvorsitzender 
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